
Deutscher Bundestag 
 
 
 

 WD 7 - 3000 - 035/24 © 2024 Deutscher Bundestag 

Dokumententyp: Sachstand 

Titel: Beteiligung der Rechteinhaber im Musikstreaming-Markt 
 
Beteiligung der Rechteinhaber im Musikstreaming-Markt 

Sachstand 

Wissenschaftliche Dienste 



 

 

 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages 
bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines sei-
ner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasse-
rinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeit-
punkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abge-
ordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, ge-
schützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder 
Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fach-
bereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 

Wissenschaftliche Dienste  Sachstand 
WD 7 - 3000 - 035/24 

Seite 2 

Disclaimer: Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen 
Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundes-
tages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwor-
tung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben 
nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit 
für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unter-
liegende, geschützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte 
Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle 
zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 

 
Beteiligung der Rechteinhaber im Musikstreaming-Markt 

Aktenzeichen: WD 7 - 3000 - 035/24 
Abschluss der Arbeit: 05.06.2024 (zugleich letzter Abruf der Internetlinks) 
Fachbereich: WD 7: Zivil-, Straf- und Verfahrensrecht, Medienrecht, Bau und 

Stadtentwicklung 

 

  



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 7 - 3000 - 035/24 

Seite 3 

Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung 4 

2. Streaming von urheberrechtlich geschützten Werken 5 

3. Vergütungsansprüche der Musikschaffenden 6 

4. Vergütungssysteme der Streaming-Dienste 7 
4.1. Pro Rata-Modell 7 
4.2. Nutzerbasiertes Abrechnungssystem 8 
4.3. Mischmodelle 8 

5. Öffentliche Diskussion um weitere Reformbemühungen 9 
5.1. Parlamentarische Initiativen 9 
5.1.1. Entschließung des Europäischen Parlaments 9 
5.1.2. Bericht des britischen Unterhauses 10 
5.1.3. Fachgespräch im Deutschen Bundestag 10 
5.2. Studie des Forschungsnetzwerks Digitale Kultur über 

Vergütungsmodelle 11 
5.3. Studie von Oxford Economics über die Zahlungen an 

Musikschaffende 11 
5.4. Goldmedia-Studie zur Erlössituation 12 
5.5. Studien über unterschiedliche Auswirkungen der 

Abrechnungsmodelle 13 

6. Fazit 15 
 

  



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 7 - 3000 - 035/24 

Seite 4 

1. Einleitung 

Musikstreaming gewinnt als digitaler Vertriebsweg seit Jahren an Attraktivität. Wegen der einfa-
chen Anwendungsmöglichkeit, die ausgewählte Musik zu hören, ohne sie dauerhaft herunterla-
den zu müssen, wird Streaming immer beliebter.1 Es handelt sich um ein Verfahren, bei dem Da-
ten bereits unmittelbar nach der Übertragung auf ein Endgerät abgespielt werden können. Ein 
Streamingdienst betreibt einen Server und stellt seinen Nutzern Streaming-Inhalte zur Verfü-
gung.    

2024 wird in Deutschland der Umsatz im Musik-Streaming-Markt voraussichtlich 1,37 Mrd. € 
umfassen und Prognosen zufolge bis 2027 auf ungefähr 1,49 Mrd. € ansteigen.2 Dies entspricht 
einem erwarteten jährlichen Umsatzwachstum von 2,84 Prozent (CAGR 2024-2027). Der Anteil 
der Bevölkerung, der Musikstreaming-Angebote nutzt, beträgt 2024 etwa 31,5 Prozent und wird 
2027 bei ca. 34,1 Prozent liegen.3 Der durchschnittliche Erlös pro Nutzer beläuft sich 2024 auf ca. 
51,98 €. Laut Goldmedia-Studie aus dem Jahre 2022 erhalten von den Nettoeinnahmen, die 
durch Streaming erzielt werden, die Musiklabels 42,4 Prozent, Streaming-Dienste 30 Prozent, 
Musikschaffende 22,4 Prozent (Interpreten 12,7 Prozent, Urheber 9,7 Prozent) und Verlage 5,3 
Prozent.4  

Auftragsgemäß befasst sich diese Arbeit mit den Auswirkungen unterschiedlicher Streaming-Ver-
gütungssysteme auf die Einkommenssituation von Künstlerinnen und Künstlern. Hierzu wird der 
Frage nachgegangen, wie beim aktuelle Streaming-Abrechnungssystem „Pro-Rata“ die Verteilung 
der Streaming-Einnahmen zwischen den Labels, den Künstlerinnen und Künstlern sowie den 
Streaming-Plattformen erfolgt. Außerdem geht es um die Frage, welche Auswirkungen ein Wech-
sel zum nutzerbasierten Abrechnungssystem „User Centric Payment“ haben würde und welche 
Methoden der Erlösverteilung andere Länder verwenden.  

Eingangs wird dazu die Rechtslage rund um das Streaming dargestellt und auf Probleme einge-
gangen, die sich beispielsweise im Zusammenhang mit Offenlegungs- und Transparenzpflichten 
der Streamingdienste ergeben. Anschließend werden das Pro-Rata-Modell und als alternatives 
Vergütungssystem das nutzerbasierte Abrechnungsmodell vorgestellt. Zuletzt werden einschlä-
gige Studien über die Auswirkungen beider Abrechnungsmodelle auf die Einnahmeverteilung 
näher betrachtet.  

 

1 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages: Fragen zu Musik-Streamingdiensten und Missbrauch 
einer marktbeherrschenden Stellung im Musikmarkt, WD 10 – 3000 – 049/14, 20.06.2014, abgerufen unter: 
https://www.bundestag.de/resource/blob/410204/29c7aa218ae9c49768a6ff1e212182ad/WD-10-049-14-pdf.pdf.  

2 Statista: Musik-Streaming Deutschland, abgerufen unter: https://de.statista.com/outlook/dmo/digitale-me-
dien/digitale-musik/musik-streaming/deutschland.  

3 Statista: Musik-Streaming Deutschland, abgerufen unter: https://de.statista.com/outlook/dmo/digitale-me-
dien/digitale-musik/musik-streaming/deutschland.  

4 Goldmedia GmbH: Musikstreaming in Deutschland. Erlössituation im deutschen Musikstreaming-Markt 2022, 
Studie im Auftrag der GEMA, S. 6, abgerufen unter: https://www.gema.de/documents/d/guest/user_upload-do-
kumente-aktuelles-pressemitteilungen-2022-gema_goldmedia_studie_musikstreaming_in_deutschland-pdf.  

https://www.bundestag.de/resource/blob/410204/29c7aa218ae9c49768a6ff1e212182ad/WD-10-049-14-pdf.pdf
https://de.statista.com/outlook/dmo/digitale-medien/digitale-musik/musik-streaming/deutschland
https://de.statista.com/outlook/dmo/digitale-medien/digitale-musik/musik-streaming/deutschland
https://de.statista.com/outlook/dmo/digitale-medien/digitale-musik/musik-streaming/deutschland
https://de.statista.com/outlook/dmo/digitale-medien/digitale-musik/musik-streaming/deutschland
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2. Streaming von urheberrechtlich geschützten Werken  

Streaming bezeichnet das nahezu gleichzeitige Empfangen und Wiedergeben von Audiodaten 
und/oder Videodaten aus einem Rechnernetz.5 Anders als beim Herunterladen (Download) wird 
beim Streaming keine Kopie der Medien beim Nutzer angelegt, stattdessen werden empfangene 
Datenpakete in einem separaten Teil des Arbeitsspeichers des Benutzer-Endgeräts temporär zwi-
schengespeichert und sofort abgespielt. Nach der Wahrnehmung durch den Nutzer erfolgen ein 
automatisches Löschen und Überschreiben der Festlegungen im Computer.6 Wird das Werk zur 
Übermittlung sukzessive gespeichert und dadurch in jeweils für sich nicht selbständig schutzfä-
hige Teile aufgeteilt, die sich erst beim Empfänger wieder als Ganzes wahrnehmen lassen, dann 
geht man auch hierbei von einer urheberrechtlich relevanten Vervielfältigung aus.7 

Die Verbreitung von Inhalten erfolgt beim Video-Streaming und Audio-Streaming (z. B. Webradio 
und Musikstreaming) häufig über Streaming-Portale oder internetbasierte Mediatheken. Zu den 
verschiedenen Möglichkeiten, ein digitalisiertes Werk im Internet zu streamen, zählt die zeitlich 
parallele Übertragung an sämtliche Nutzer als Live-Streaming.8 Im Unterschied zum Rundfunk, 
bei dem an eine unbestimmte Anzahl von Empfängern zugleich gesendet wird, funktioniert das 
Live-Streaming in der Regel als eine Direktverbindung zwischen dem Server des Senders und 
dem Client jedes einzelnen Benutzers. Beim On-Demand-Streaming, bei dem der Nutzer ebenso 
wie beim Live-Streaming den Abruf selbst veranlasst, wird keine komplette Werkkopie auf dem 
Endgerät gespeichert. Dies erfolgt hingegen beim Podcasting oder Progressive Download, das es 
ermöglicht, die auf dem Endgerät des Nutzers gespeicherten Daten jederzeit abrufen zu können.9  

Urheberrechtlich geschützte Werke dürfen ohne Zustimmung des Urhebers nicht kopiert und 
ohne dessen Einverständnis nicht öffentlich wiedergegeben werden. Wenn eine Aufnahme beim 
Anbieter im Server gespeichert wird (Upload), zählt dies als Vervielfältigung im Sinne des § 16 
des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG), auch wenn es sich nur um 
die vorübergehende Festlegung der digitalisierten Fassung eines Werkes (oder Teilen davon) im 
Arbeitsspeicher des Computers handelt.10 Die Bereitstellung von Informationen im Internet ist 
rechtswidrig, wenn dabei gegen das dem Urheber vorbehaltene Recht der öffentlichen Zugäng-
lichmachung aus § 19a UrhG verstoßen wird. Dieses Recht umfasst auch das Bereithalten zum 
Abruf. Eine Rechtfertigung für eine Bereitstellung kann sich neben der Einwilligung des Urhebers 
noch aus § 44a UrhG und § 53 UrhG ergeben. Zu den als zulässig geltenden vorübergehenden 
Vervielfältigungshandlungen nach § 44a UrhG zählen Live-Streaming und On-Demand-
Streaming nur dann, wenn die Vervielfältigungshandlung keine eigenständige wirtschaftliche 

 

5 Büscher: Urheberrechtliche Fragestellungen des Audio-Video-Streamings, GRUR 2009, S. 558.  

6 Loewenheim: Handbuch des Urheberrechts, 3. Aufl. 2021, § 20 Rn. 17. 

7 Schulze in: Dreier/Schulze, 7. Aufl. 2022, UrhG § 16 Rn. 13. 

8 Heerma in: Wandtke/Bullinger UrhG, 6. Aufl. 2022, UrhG § 16 Rn. 22. 

9 Heerma in: Wandtke/Bullinger UrhG, 5. Aufl. 2022, UrhG § 16 Rn. 22. 

10 Götting in: BeckOK UrhR, 41. Ed. 15.2.2024, UrhG § 16 Rn. 5a. 
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Bedeutung hat. Zulässig können nach § 53 Abs. 1 S. 1 UrhG zudem einzelne Vervielfältigungen 
eines Werkes durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch sein.          

3. Vergütungsansprüche der Musikschaffenden 

Auf der Nutzerseite schließt der Zuhörer einen Abonnementvertrag mit dem Betreiber einer 
Streaming-Plattform ab. Um Musik zu streamen, werden einzelne Teile der vom Nutzer ausge-
wählten Musikdatei auf dessen Rechner zum Abspielen zwischengespeichert.11 

Auf der Anbieterseite stehen dem Betreiber einer Streaming-Plattform die ausübenden Künstler 
im Sinne von § 73 UrhG gegenüber. Diese schließen in der Regel nicht selbst Verträge mit den 
Plattformbetreibern ab, sondern über ihre Plattenfirmen bzw. Musiklabel, denen sie zuvor die 
Verwertungsrechte an ihren Darbietungen nach §§ 77, 78 Abs. 1 UrhG übertagen oder Nutzungs-
rechte hieran eingeräumt haben.12 Zwischen dem jeweiligen Label und dem Plattformbetreiber 
kommt ein Lizenzvertrag zustande, auf dessen Grundlage dieser Betreiber die Darbietungen öf-
fentlich zugänglich machen darf. Dem Label zahlt der Betreiber hierfür eine Lizenzgebühr, von 
der als Gegenleistung für die Einräumung der Rechte auch der ausübende Künstler einen Anteil 
erhält. Die Höhe dieses Anteils richtet sich nach der konkreten Vertragsgestaltung zwischen dem 
jeweiligen ausübenden Künstler und dem Label.     

Schreiben Künstler ihre Lieder nicht selbst, dann stehen den Betreibern von Streaming-Plattfor-
men zusätzlich noch die Komponisten oder Textdichter als Urheber des Musikwerkes im Sinne 
von § 2 Abs. 1 Nr. 2 UrhG gegenüber.13 Auch diese Musikurheber schließen in der Regel keine 
eigenen Lizenzverträge mit den Plattformbetreibern, sondern Berechtigungsverträge mit der Ge-
sellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) als 
zuständige Verwertungsgesellschaft. Die GEMA nimmt dann wiederum das Recht der öffentli-
chen Zugänglichmachung der Urheber gemäß § 19a UrhG treuhänderisch wahr und schließt Li-
zenzverträge mit den Betreibern der Streaming-Plattformen, damit diese die Musikwerke öffent-
lich zugänglich machen dürfen. Die von den Plattformbetreibern erzielte Vergütung schüttet die 
GEMA nach einem festen Verteilungsplan an sämtliche Musikurheber aus, mit denen sie Berech-
tigungsverträge abgeschlossen hat.14 

Haben Musikurheber die Nutzungsrechte einem Musikverlag eingeräumt, dann kann auch dieser 
einen Lizenzvertrag mit dem Plattformbetreiber schließen.15 Der Anteil der Vergütung, den 

 

11 Bernzen: Musik für alle. Bezahlung auch? Vergütung von Musikurhebern und ausübenden Künstlern für das 
Streaming, Recht innovativ 03/2018, S. 149. 

12 Bernzen: Musik für alle. Bezahlung auch? Vergütung von Musikurhebern und ausübenden Künstlern für das 
Streaming, Recht innovativ 03/2018, S. 149. 

13 Bernzen: Musik für alle. Bezahlung auch? Vergütung von Musikurhebern und ausübenden Künstlern für das 
Streaming, Recht innovativ 03/2018, S. 149. 

14 GEMA: aktuelle Fassung des Verteilungsplans, abrufbar unter: https://www.gema.de/de/satzung-verteilungs-
plan.  

15 Loewenheim: Handbuch des Urheberrechts, 3. Aufl. 2021, § 74 Rn. 3 ff. 
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Musikurheber vom Verlag bekommen, nachdem die Vergütung vom Plattformbetreiber an den 
Musikverlag gezahlt wurde, richtet sich nach der konkreten Ausgestaltung des Musikverlagsver-
trags.          

§ 32 Abs. 1 UrhG normiert einen Vergütungsanspruch des Urhebers für die Einräumung von Nut-
zungsrechten und die Erlaubnis zur Werknutzung. § 32d UrhG und § 32e UrhG enthalten Aus-
kunftspflichten gegenüber dem Urheber. Nach § 32d Abs. 1 UrhG hat der Vertragspartner des Ur-
hebers eine proaktive Auskunftspflicht über den Umfang der Werknutzung.16 Er muss dem Urhe-
ber mindestens einmal jährlich Auskunft über den Umfang der Werknutzung und die hieraus ge-
zogenen Erträge erteilen.  

Die Vergütung von Leistungsschutzrechten ist in den §§ 73 ff. UrhG geregelt. Der in der Praxis 
regelmäßig besonders relevante Anspruch ausübender Künstler auf angemessene Vergütung nach 
§ 78 Abs. 2 Nr. 1 UrhG ist jedoch bei Streaming-Diensten nicht anwendbar, da sogenannte On-
Demand-Dienste nicht unter den Sendebegriff des § 20 UrhG fallen.17 Die Vergütung ausübender 
Künstler im Bereich des Streamings hängt damit maßgeblich von der jeweiligen vertraglichen Ge-
staltung ab.18 

Auch auf den Direktvergütungsanspruch aus § 4 Abs. 3 Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz 
(UrhDaG) können sich die Künstler nicht berufen. Ein solcher Anspruch besteht nur gegenüber 
Diensteanbietern im Sinne des § 2 UrhDaG. Unter diese Legaldefinition lassen sich Upload-Platt-
formen, aber keine Streaming-Dienste subsumieren.19  

4. Vergütungssysteme der Streaming-Dienste 

4.1. Pro Rata-Modell 

Die Streamingdienste zahlen ungefähr zwei Drittel ihrer Umsätze an die Rechteinhaber in der 
Musikindustrie aus, zu denen Labels, Vertriebe oder Verlage gehören. Dieses Geld wird nach dem 
Pro Rata-Modell aus einem Topf im Verhältnis ihres Marktanteils auf die Musikstücke verteilt. 
Entfallen beispielsweise auf ein Werk 5 Prozent aller Streams, dann gehen 5 Prozent der Aus-
schüttungen an die Rechteinhaber dieses Songs. Dabei wird noch zwischen Zahlungen für die 
Rechte an Aufnahmen, an Texten und Kompositionen unterschieden. Abgerechnet wird generell 
per Stream, wenn dieser länger als 30 Sekunden dauert.  

Das Pro Rata-Modell unterscheidet nicht nach der Anzahl der Hörer. Es wird nicht danach diffe-
renziert, ob ein Musikstück von einer Vielzahl von Hörern oder von wenigen Vielhörern sehr 
häufig gestreamt wird. Kritiker beanstanden, dass 90 Prozent der Tantiemen an lediglich ein 

 

16 BeckOK UrhR/Soppe, 42. Ed. 1.5.2024, UrhG § 32d Rn. 19, § 32e Rn. 18. 

17 Dreier in: Dreier/Schulze: Urheberrechtsgesetz, 7. Auflage 2022, § 20 Rn. 13.  

18 Hohnholz: Was sind uns Kreative wert? ZUM 2021, S. 519, 525.  

19 Oster in: BeckOK UrhR, 41. Ed. 15.2.2024, UrhDaG § 2 Rn. 7; a.A. Rauer in: Wandtke/Bullinger UrhDaG § 2 Rn. 
28; Raue in: Dreier/Schulze UrhDaG § 2 Rn. 12. 
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Prozent der Musikschaffenden ausgezahlt werden.20 Das Abrechnungsmodell befördere diese Ent-
wicklung sogar und lasse sich zudem leicht manipulieren. Um hohe Klickraten zu erzeugen, rei-
che es aus, einen Titel – womöglich mit Hilfe automatisierter Verfahren – über einen kurzen Zeit-
raum zu streamen.21 Außerdem spiele die Dauer eines Titels für den Erlös keine Rolle. Das Al-
bum werde als musikalisches Format gegenüber einzelnen Songs ebenso wie bestimmte Genres – 
beispielsweise Jazz gegenüber Hip-Hop – benachteiligt. Im Ergebnis trage dies dazu bei, dass die 
kulturelle Vielfalt abnehme. Künstlerinnen und Künstler erhielten zwar eine Übersicht darüber, 
wie oft ihre Musik gestreamt worden sei. Allerdings bleibe intransparent und nicht überprüfbar, 
wie sich daraus der jeweilige Pro-Play-Preis und der aktuelle Erlös errechne. Auch die Höhe di-
verser Abzüge von den Abonnement-Einnahmen für die Streaming-Dienste und Musikkonzerne 
würden nicht mitgeteilt.22      

4.2. Nutzerbasiertes Abrechnungssystem  

Das nutzerbasierte Abrechnungssystem („User Centric Payment System“) orientiert sich stärker 
als das Pro-Rata-Modell an der individuellen Nutzung der Streaming-Kunden, indem das Entgelt 
eines Kunden für sein Abonnement nur auf die von ihm gehörten Songs verteilt wird. Eine antei-
lige Verteilung wie beim Pro Rata-Modell, bei der die meistgehörten Künstler auch das Abo-Ent-
gelt von Kunden erhalten können, von denen sie womöglich überhaupt nicht gehört wurden, un-
terbleibt hingegen. Die Abo-Entgelte der Streaming-Kunden werden nur auf die Musiktitel ver-
teilt, die von ihnen tatsächlich gehört wurden.   

4.3. Mischmodelle  

Neben Pro Rata und nutzerbasiertem Abrechnungssystem kommen auch Mischmodelle unter Be-
rücksichtigung weiterer Faktoren wie Art des Zugriffs, Länge oder Alter des Musikstücks in Be-
tracht. Der Musikstreaming-Dienst Deezer verwendet für einen Großteil der von ihm angebotenen 
Musiktitel ein Mischmodell, das Streams von Künstlern, die monatlich mindestens 1000 Abrufe 
von 500 Hörern und mehr vorweisen, doppelt gewichtet.23 Dasselbe gilt bei einer aktiven 
Songauswahl, wenn ein Nutzer selbst ein Musikstück auswählt und nicht der Algorithmus. Die 
Entgelte der Nutzer werden über die Vertriebspartner an die Künstler nach dem Kriterium ver-
teilt, wie oft ihre Musik gestreamt wird. Dabei werden von jedem Nutzer maximal 1000 Streams 
pro Monat berücksichtigt.24 Diese Obergrenze soll für eine gerechtere Aufteilung der Einnahmen 
unter den Künstlern sorgen und Manipulationen etwa durch dauerhaftes Streamen unterbinden. 
Zudem werden von Deezer Stücke mit irrelevanten Inhalten (z.B. Regen, Rauschen) aus dem 

 

20 Pribyl: Besserer Lohn für Musiker, Weser-Kurier, 18.1.2024, S. 16. 

21 Fair/Share: Schwächen und Ungerechtigkeiten von Streaming, abgerufen unter: https://fairshare-music.com/. 

22 Fair/Share: Schwächen und Ungerechtigkeiten von Streaming, abgerufen unter: https://fairshare-music.com/.  

23 Fischer: Apple zahlt mehr Geld für Songs in 3-D-Audio, Frankfurter Allgemeine, 26.01.2024, abgerufen unter: 
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/apple-zahlt-jetzt-mehr-geld-fuer-songs-in-3-d-audio-
19471006.html.  

24 Deezer: ACPS – Deezer revolutioniert das Vergütungsmodell für Künstler*innen, abgerufen unter:  
https://www.deezer.com/explore/de/artist-remuneration/.  

https://fairshare-music.com/
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/apple-zahlt-jetzt-mehr-geld-fuer-songs-in-3-d-audio-19471006.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/apple-zahlt-jetzt-mehr-geld-fuer-songs-in-3-d-audio-19471006.html
https://www.deezer.com/explore/de/artist-remuneration/
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Katalog entfernt, um so die Verteilung der Geldmittel auf Stücke von echten Künstlern zu be-
schränken.  

Das Abrechnungsmodell von Apple Music gewährt auf der Grundlage des Pro Rata-Modells für 
Werke, die in 3-D-Audio veröffentlicht werden, eine bis zu 10 Prozent höhere Vergütung (Faktor 
1,1).25 Für Stücke, die nicht im Raumklangformat verfügbar sind, gilt hingegen der Faktor 1. 

Spotify hält bislang ebenfalls am Pro Rata-Modell fest, ergänzt dies jedoch um eine Mindest-
grenze, wonach ein Song zumindest 1000 Streams in zwölf Monaten erhalten muss, damit auf 
ihn Tantiemen abfallen. Dadurch erhöht sich der Anteil der Gelder für Werke, die über dieser 
Grenze liegen, indem die Kleinstbeträge für Werke unterhalb der Mindestgrenze ebenfalls auf sie 
verteilt werden. Befürworter sehen darin den Vorteil, dass der Aufwand für die Ausschüttung 
kleinster Beträge entfällt.26 Dagegen bezeichnen Kritiker – wie der Deutsche Musikrat oder der 
Verband freier Musikschaffender Pro Musik – die Höhe der Mindestgrenze als willkürlich und 
als ein Zeichen mangelnder Wertschätzung gegenüber künstlerischer Leistung.27 Andere Vor-
schläge zielen darauf ab, die unterhalb der Mindestgrenze entfallenden Auszahlungen nicht auf 
alle übrigen Musikstücke zu verteilen, sondern nur auf die einer näher zu definierende Gruppe 
aufstrebender Künstlerinnen und Künstler. Auf diese Weise könnten die Mittel zielführender 
eingesetzt werden und es lasse sich dem Eindruck der Umverteilung von unten nach oben entge-
genwirken.28  

5. Öffentliche Diskussion um weitere Reformbemühungen 

5.1. Parlamentarische Initiativen 

5.1.1. Entschließung des Europäischen Parlaments 

Das Europäische Parlament regt in einer Entschließung vom 17. Januar 2024 die Schaffung von 
Vorgaben für ein faires und nachhaltiges Musikstreaming-Umfeld an, die sowohl die kulturelle 
Vielfalt fördern als auch Ungleichgewichte ausgleichen sollen, die sich negativ auf die Branche, 
insbesondere auf Urheber und ausübende Künstler, auswirken.29 Die Europäische Kommission 
soll die Auswirkungen der bestehenden Vertragspraktiken und die Einnahmeverteilung für Mu-
sikstreaming-Dienste bewerten. Darüber hinaus soll sie Legislativvorschläge zur Transparenz von 
Algorithmen unterbreiten und zur Herausstellung europäischer Musikwerke einen strukturierten 

 

25 Fischer: „Künstliche Intelligenz muss neue Einnahmemöglichkeiten bieten“, Frankfurter Allgemeine, 9.4.2024, 
S. 22. 

26 Fischer: Der große Streaming-Streit, Frankfurter Allgemeine, 9.12.2023, S. 28. 

27 Deutscher Musikrat: Jeder Stream muss zählen! Deutscher Musikrat fordert Stopp der geplanten Vergütungsver-
änderung von Spotify, 7.12.2023, abgerufen unter: https://www.musikrat.de/media/aktuelles/meldung/jeder-
stream-muss-zaehlen-deutscher-musikrat-fordert-stopp-der-geplanten-verguetungsveraenderung-von-spotify.  

28 Fischer: Der große Streaming-Streit, Frankfurter Allgemeine, 9.12.2023, S. 28. 

29 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Januar 2024 zur kulturellen Vielfalt und den Bedingungen 
für Urheber auf dem europäischen Markt für Musikstreaming (2023/2054(INI)), S. 7. 

https://www.musikrat.de/media/aktuelles/meldung/jeder-stream-muss-zaehlen-deutscher-musikrat-fordert-stopp-der-geplanten-verguetungsveraenderung-von-spotify
https://www.musikrat.de/media/aktuelles/meldung/jeder-stream-muss-zaehlen-deutscher-musikrat-fordert-stopp-der-geplanten-verguetungsveraenderung-von-spotify
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Dialog aller Interessenträger initiieren.30 Zudem fordert das Europäischen Parlament die Industrie 
auf, neue Modelle für die Verteilung von Einnahmen und Streams zu prüfen, um eine möglichst 
gleichmäßige und gerechte Verteilung sicherzustellen. Bislang liegen noch keine Vorschläge der 
Kommission vor. 

Zu der Entschließung des Parlaments werden Befürchtungen geäußert, dass eine Umsetzung eine 
erhebliche Beschneidung unternehmerischer Freiheiten von Streamingdienste-Anbietern zur 
Folge haben könnte.31 Dies gelte vor allem für eine mögliche Regulierung der Vergütungsstruktu-
ren und einer Verpflichtung zur Ofenlegung von eingesetzten Algorithmen.     

5.1.2. Bericht des britischen Unterhauses 

Ein Bericht des britischen Unterhauses kommt zu dem Ergebnis, dass der Anteil von Urhebern 
und ausübenden Musikern an Streaming-Erlösen insgesamt geringer ausfällt als der jeweilige An-
teil von Streaming-Anbietern und Labels.32 Rechteinhaber würden für ihre Arbeit nicht angemes-
sen vergütet, obwohl sie eine wichtige Rolle bei der Entstehung und dem Streaming von Musik 
spielten. Die Regierung wird aufgefordert, mit den Urhebern und dem unabhängigen Verlagssek-
tor zusammenzuarbeiten, um Möglichkeiten zu erkunden, wie neue und aufstrebende Songwriter 
und Komponisten dabei unterstützt werden können, eine nachhaltige Karriere aufzubauen und 
unabhängige Musikverlage kommerziell überlebensfähig zu halten. Die Regierung solle für die 
Einführung einer angemessenen Vergütung für Interpreten sorgen und Gesetzesvorschläge vorle-
gen, um eine Verbesserung der Situation von Urhebern zu gewährleisten.33 

5.1.3. Fachgespräch im Deutschen Bundestag 

Der Ausschuss für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages befasste sich in einer öffentli-
chen Sitzung am 21. Juni 2023 mit der Vergütung von Urheberinnen und Urhebern im Zusam-
menhang mit Musikstreaming.34 Dabei wurde herausgestellt, dass zwischen Streamingdiensten 
und Musikschaffenden in der Regel kein unmittelbares Vertragsverhältnis bestehe, da die Rechte 

 

30 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Januar 2024 zur kulturellen Vielfalt und den Bedingungen 
für Urheber auf dem europäischen Markt für Musikstreaming (2023/2054(INI)), S. 12. 

31 Weismantel/von Lucius/Lautenbach: Stärkung der Künstlerrechte oder bürokratische Auflagen für Streaming-
Anbieter? Europäisches Parlament fordert strengere Regulierung von Musikstreamingdiensten, 12.2.2024, abge-
rufen unter: https://www.noerr.com/de/insights/staerkung-von-kuenstlerrechten-oder-buerokratische-auflagen-
fuer-streaming-anbieter.  

32 House of Commons: Digital, Culture, Media and Sport Committee: Economics of Music Streaming, 15.7.2021, S. 
17, abgerufen unter: https://publications.parliament.uk/pa/cm5802/cmselect/cmcumeds/50/5002.htm.  

33 House of Commons: Digital, Culture, Media and Sport Committee: Economics of Music Streaming, 15.7.2021, 
abgerufen unter: https://publications.parliament.uk/pa/cm5802/cmselect/cmcumeds/50/5011.htm#_idTextAn-
chor081.  

34 Deutscher Bundestag, Ausschuss für Kultur und Medien, Kurzprotokoll der 38. Sitzung, 21.6.2023, abgerufen 
unter: https://www.bundestag.de/ausschuesse/a22_kultur/oeffentliche_sitzungen/953516-953516.  

https://www.noerr.com/de/insights/staerkung-von-kuenstlerrechten-oder-buerokratische-auflagen-fuer-streaming-anbieter
https://www.noerr.com/de/insights/staerkung-von-kuenstlerrechten-oder-buerokratische-auflagen-fuer-streaming-anbieter
https://publications.parliament.uk/pa/cm5802/cmselect/cmcumeds/50/5002.htm
https://www.bundestag.de/ausschuesse/a22_kultur/oeffentliche_sitzungen/953516-953516
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meist an Plattenlabels oder Verlage übertragen würden.35 Die Lizenzpartner der Streamingdienste 
bezahlten aufgrund ihrer bilateralen individuellen Verträge die Künstler. Über die Vergütung der 
Musikschaffenden durch die Rechteinhaber hätten die Streamingdienste keine Kenntnis und sie 
könnten darauf auch keinen Einfluss nehmen. Zur Verbesserung der Transparenz böten die 
Streaming-Plattformen eigene Apps mit Performance-Daten über Streaming-Zahlen, Hörer-Zahlen 
oder Streaming-Quellen (z.B. Playlists) an.36 Ein Branchendialog könne dazu beitragen, dass noch 
weitere Informationen der Streamingdienste an die Labels veröffentlicht werden. Als ein zentra-
les Problem wurden die von den Beteiligten ausgehandelten Vertrags- und Lizenzbedingungen 
und die zu schwache Verhandlungsposition von Künstlern genannt.37        

5.2. Studie des Forschungsnetzwerks Digitale Kultur über Vergütungsmodelle 

Das Forschungsnetzwerk Digitale Kultur erarbeitet eine wissenschaftliche Studie zur Prüfung be-
stehender und alternativer Vergütungsmodelle im Bereich Musikstreaming.38 Das Forschungspro-
jekt wird von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien gefördert und läuft bis 2025. Die 
Studie soll bis Ende 2024 zur Verfügung stehen.39    

5.3. Studie von Oxford Economics über die Zahlungen an Musikschaffende 

Anfang März 2024 wurde eine vom Forschungsinstitut Oxford Economics für den Bundesver-
band der Musikindustrie erstellte Studie über Investitionen und Zahlungen an Künstlerinnen 
und Künstler veröffentlicht.40 Demnach sind die Einnahmen der Musikindustrie in den Jahren 
zwischen 2010 und 2022 um 17 Prozent gestiegen. Bei den Zahlungen der Labels an ihre Künst-
ler habe es im selben Zeitraum einen Anstieg um 132 Prozent gegeben. Dies bedeute 

 

35 Deutscher Bundestag, Ausschuss für Kultur und Medien, Kurzprotokoll der 38. Sitzung, 21.6.2023, S. 12, abge-
rufen unter: https://www.bundestag.de/resource/blob/959008/66e0a904c49da2679ae518db3a00965a/Proto-
koll_38.pdf.  

36 Spotify gibt beispielsweise Auskünfte über die Anzahl von Streams und Hörern, über Zielgruppensegmente und 
Playlist-Daten an: https://artists.spotify.com/de/analytics. 

37 Deutscher Bundestag, Ausschuss für Kultur und Medien, Kurzprotokoll der 38. Sitzung, 21.6.2023, S. 16, abge-
rufen unter: https://www.bundestag.de/resource/blob/959008/66e0a904c49da2679ae518db3a00965a/Proto-
koll_38.pdf. 

38 Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien: Forschungsnetzwerk Digitale Kultur, abgerufen 
unter: https://fdk.cargo.site/.  

39 Deutscher Bundestag, Ausschuss für Kultur und Medien, Kurzprotokoll der 38. Sitzung, 21.6.2023, S. 19, abge-
rufen unter: https://www.bundestag.de/resource/blob/959008/66e0a904c49da2679ae518db3a00965a/Proto-
koll_38.pdf. 

40 Girard/Sun/Schwarze: Die deutsche Musikindustrie: Investitionen und Zahlungen an Künstler*innen. Eine Stu-
die für den Bundesverband Musikindustrie (BVMI), abgerufen unter: https://www.musikindustrie.de/filead-
min/bvmi/upload/06_Publikationen/Oxford-Studie/BVMI_Musikindustrie_Investitionen_Studie_Ma-
erz2024.pdf.  

https://www.bundestag.de/resource/blob/959008/66e0a904c49da2679ae518db3a00965a/Protokoll_38.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/959008/66e0a904c49da2679ae518db3a00965a/Protokoll_38.pdf
https://artists.spotify.com/de/analytics
https://fdk.cargo.site/
https://www.bundestag.de/resource/blob/959008/66e0a904c49da2679ae518db3a00965a/Protokoll_38.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/959008/66e0a904c49da2679ae518db3a00965a/Protokoll_38.pdf
https://www.musikindustrie.de/fileadmin/bvmi/upload/06_Publikationen/Oxford-Studie/BVMI_Musikindustrie_Investitionen_Studie_Maerz2024.pdf
https://www.musikindustrie.de/fileadmin/bvmi/upload/06_Publikationen/Oxford-Studie/BVMI_Musikindustrie_Investitionen_Studie_Maerz2024.pdf
https://www.musikindustrie.de/fileadmin/bvmi/upload/06_Publikationen/Oxford-Studie/BVMI_Musikindustrie_Investitionen_Studie_Maerz2024.pdf
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umgerechnet, dass aktuell rund 43 Prozent der Einnahmen direkt an Künstler weitergegeben wer-
den, während es 2010 noch rund 21 Prozent waren.41 

Zu den Ergebnissen dieser Studie äußern Verbände kritisch, dass darin nicht wie im Urheber-
recht zwischen Urhebern und ausübenden Künstlern unterschieden werde.42 Die Studie beziehe 
sich nicht auf alle künstlerischen Beteiligten, sondern lediglich auf ausübende Künstler, die mit 
den Labels vertraglich gebunden seien. So würden u.a. Studiomusiker, die keine direktvertragli-
che Beziehung zu den Labels hätten, von der Studie ausgeblendet. Ein anderes Bild über die Ver-
teilungsquoten der Einnahmen vermittelt die nachfolgend aufgeführte Goldmedia-Studie, die u.a. 
auch Musikautoren mit einbezieht.  

5.4. Goldmedia-Studie zur Erlössituation 

Nach der Studie über den Musikstreaming-Markt im Auftrag der Gesellschaft für musikalische 
Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) streamen etwa zwei Drittel der 
Nutzenden über kostenpflichtige Abos, ein Drittel nutzt die kostenfreien und werbefinanzierten 
Angebote.43 Von den Einnahmen aus einem Standard-Einzelabonnement gehen nach dieser Stu-
die etwa 42,4 Prozent an die Musiklabels, 30 Prozent an die Streamingdienste, 12, 7 Prozent an 
die Interpreten, 9,7 Prozent an die Urheber und 5,3 Prozent an die Musikverlage.44 Auf die Mu-
sikschaffenden (Urheber und Musiker) entfällt demnach zusammen ein geringerer Anteil von 
22,4 Prozent der Nettoumsätze als auf die Streaming-Dienste (30 Prozent) und Labels (42, 4 Pro-
zent). 

Die Studie führt auch andere Methoden der Erlösverteilung beispielsweise in den USA und 
Frankreich an. In den USA legt das unabhängige Copyright Royalty Board die Musikstreaming-
Vergütungssätze für Urheber und deren Verlage fest.45 Bei dieser Berechnung berücksichtigt das 
Board neben den Gesamteinnahmen der Musikstreaming-Dienste auch die Streaming-Erlöse der 
Musiklabels aus dem Musikstreaming („total cost of content“, TCC).  

In Frankreich erhalten Musiker nach einer von der Regierung moderierten Branchenvereinbarung 
zwischen Vertretungen von Musikern und der Tonträgerindustrie einen Mindestanteil von 10 

 

41 Meier: So viel bekommen Musiker von den Streaming-Einnahmen, Welt, 7.3.2024, abgerufen unter: 
https://www.welt.de/kultur/medien/article250402224/Musikindustrie-So-viel-bekommen-Musiker-von-den-
Streaming-Einnahmen.html.   

42 Förderverein Musikwirtschaft NRW/Landesmusikrat NRW/Pro Musik – Verband freier Musikschaffender e.V.: 
Am Kurzen Hebel: Künstler*innen in der Musikindustrie, abgerufen unter: https://www.lmr-nrw.de/aktuell/de-
tail/am-kurzen-hebel-reaktion-des-bundesverbands-musikindustrie.  

43 Goldmedia GmbH: Musikstreaming in Deutschland. Erlössituation im deutschen Musikstreaming-Markt 2022. 
Studie im Auftrag der GEMA, S. 23, abgerufen unter: https://www.gema.de/de/aktuelles/streaming.  

44 Goldmedia GmbH: Musikstreaming in Deutschland. Erlössituation im deutschen Musikstreaming-Markt 2022. 
Studie im Auftrag der GEMA, S. 42. 

45 Goldmedia GmbH: Musikstreaming in Deutschland. Erlössituation im deutschen Musikstreaming-Markt 2022. 
Studie im Auftrag der GEMA, S. 71. 

https://www.lmr-nrw.de/aktuell/detail/am-kurzen-hebel-reaktion-des-bundesverbands-musikindustrie
https://www.lmr-nrw.de/aktuell/detail/am-kurzen-hebel-reaktion-des-bundesverbands-musikindustrie
https://www.gema.de/de/aktuelles/streaming
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Prozent der an die Labels ausgezahlten Erlöse und einen Mindestvorschuss auf diese Erlöse in 
Höhe von 1.000 Euro pro Album.46  

Zur Transparenz beim Streaming weist die Studie auf Defizite hinsichtlich der Erstellung genre- 
oder themenspezifischen Musikempfehlungen hin, die auf Algorithmen basieren.47 An dem aus 
Sicht der GEMA-Mitglieder intransparenten Auswahlprozess wird beanstandet, dass zwar einige 
grundsätzliche Einflussgrößen wie Metadaten der Tracks, bislang gehörte Musik oder das Nut-
zungsverhalten der Hörenden aus Likes, Dislikes oder Skips bekannt seien. Sonstige in das Emp-
fehlungssystem einfließende Daten, ihr genaues Ausmaß, die Funktionsweisen und Einflüsse der 
verschiedenen Größen würden hingegen von den Plattformen nicht bekannt gegeben.48  

Zu den Praktiken des Streaming-Betrugs führt die Studie aus, dass Abrufe im einstelligen Pro-
zentbereich mitunter nicht durch echte Nutzer, sondern durch automatisierte Abrufe über Fake-
Accounts bzw. Bots mit Hilfe entsprechender Skripte erzeugt werden.49 Dies führe zur Manipula-
tion von Charts, Playlists und Suchergebnisse und letztlich zu einer ungerechten Verteilung der 
Erlöse. Von Seiten der Musikschaffenden werde großer Handlungsbedarf gesehen, gegen diesen 
Betrug vorzugehen.       

Eine weitere Forderung bezieht sich auf die Geltung des UrhDaG nur für Upload-Plattformen 
(Hosting Provider), aber nicht für Streaming-Dienste (Content Provider). Auch von den nicht vom 
UrhDaG erfassten Anbietern wie Spotify, Amazon Music, Apple Music oder Deezer wird eine an-
gemessene Beteiligung der Musikschaffenden an den Streaming-Erlösen verlangt.50   

5.5. Studien über unterschiedliche Auswirkungen der Abrechnungsmodelle 

Eine Studie des Verbandes Freier Musikschaffender e.V. Pro Musik vom 2. Juni 2023 untersucht 
die Auswirkungen, die sich für die Musikindustrie aus der Einführung eines nutzerbasierten Ab-
rechnungsmodells ergeben würden.51 Demnach hätte ein solcher Wechsel zur Folge, dass sich die 
Einnahmen von zwei Dritteln der Musikschaffenden verändern.    

 

46 Goldmedia GmbH: Musikstreaming in Deutschland. Erlössituation im deutschen Musikstreaming-Markt 2022. 
Studie im Auftrag der GEMA, S. 80. 

47 Goldmedia GmbH: Musikstreaming in Deutschland. Erlössituation im deutschen Musikstreaming-Markt 2022. 
Studie im Auftrag der GEMA, S. 101, abgerufen unter: https://www.gema.de/de/aktuelles/streaming. 

48 Goldmedia GmbH: Musikstreaming in Deutschland. Erlössituation im deutschen Musikstreaming-Markt 2022. 
Studie im Auftrag der GEMA, S. 101. 

49 Goldmedia GmbH: Musikstreaming in Deutschland. Erlössituation im deutschen Musikstreaming-Markt 2022. 
Studie im Auftrag der GEMA, S. 106. 

50 GEMA: 11 Punkte Papier zum Streaming, 4.7.2022, abgerufen unter: https://gema-politik.de/gema-11-punkte-
papier-zum-streaming/.  

51 Pro Musik Verband freier Musikschaffender e.V.: Payment Option Transparency – Eine Studie über die Auswir-
kungen alternativer Abrechnungsmodelle im Musikstreaming, 2.6.2023, abgerufen unter: https://paymentopti-
ontransparency.de/.  

https://www.gema.de/de/aktuelles/streaming
https://gema-politik.de/gema-11-punkte-papier-zum-streaming/
https://gema-politik.de/gema-11-punkte-papier-zum-streaming/
https://paymentoptiontransparency.de/
https://paymentoptiontransparency.de/
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Die Einführung eines nutzerbasierten Bezahlmodells würde nach dieser Studie zu einer Umver-
teilung von ca. 25,4 Prozent der Einnahmen aus dem Musikstreaming unter den Musikschaffen-
den führen.52 Bei 68 Prozent der Künstler würden sich die Einnahmen um 40 Prozent erhöhen 
oder verringern. Bei 19 Prozent der Künstler wäre im Schnitt eine Verdoppelung der Einnahmen 
zu verzeichnen.53    

Drei Faktoren werden in der Studie angeführt, die darüber entscheiden, ob Künstlerprofile von 
einem nutzerbasierten Abrechnungsmodell profitieren können.54 Von Vorteil sei das nutzerba-
sierte Abrechnungsmodell für Musikschaffende, deren Streams von vielen Nutzern kommen. Als 
zweites Kriterium wird der Umstand genannt, dass genau ein Künstlerprofil möglichst häufig 
und andere Künstlerinnen und Künstler möglichst wenig gestreamt werden müssen, damit sich 
das nutzerbasierte Abrechnungsmodell vorteilhaft auswirkt. Der dritte Faktor ist die Höhe der 
Abonnementgebühren. Vergünstigungen durch Studenten- oder Familienrabatte wirken sich 
demzufolge negativ auf die Höhe der Auszahlungen an Musikschaffende aus. 

Geringere Abogebühren werden vor allem von Schülern, Studenten und denjenigen gezahlt, die 
ihren Account mit anderen teilen. Dies führt nach Einschätzung der Verfasser der Studie dazu, 
dass die von jungen Leuten gestreamte Musik bei einem nutzerbasierten Bezahlmodell geringere 
Einnahmen abwirft.55 Zudem dürfte sich die Bedeutung von Stream-Manipulationen verringern, 
da Streaming-Einnahmen nicht mehr von der Gesamtzahl der Streams abhängen, sondern von 
den monatlich gezahlten Entgelten und den tatsächlich gehörten Künstlern.    

Mit den Auswirkungen der Einführung eines nutzerbasierten Abrechnungsmodells anstelle des 
bislang verwendeten Pro Rata-Modells haben sich bereits frühere Studien befasst.56 So kommt 
eine Untersuchung von Marketingwissenschaftlern der Universität Hamburg und der Kühne Lo-
gistics University von 2022 zu dem Ergebnis, dass bei dem Pro Rata-Modell aufgrund der Abhän-
gigkeit der gezahlten Gelder vom Anteil an der Gesamtzahl der Streams vor allem Genres mit 

 

52 Pro Musik Verband freier Musikschaffender e.V.: Payment Option Transparency – Eine Studie über die Auswir-
kungen alternativer Abrechnungsmodelle im Musikstreaming, 2.6.2023, S. 4 f., 29, abgerufen unter: https://pay-
mentoptiontransparency.de/. 

53 Pro Musik Verband freier Musikschaffender e.V.: Payment Option Transparency – Eine Studie über die Auswir-
kungen alternativer Abrechnungsmodelle im Musikstreaming, 2.6.2023, S. 5, 32. 

54 Pro Musik Verband freier Musikschaffender e.V.: Payment Option Transparency – Eine Studie über die Auswir-
kungen alternativer Abrechnungsmodelle im Musikstreaming, 2.6.2023, S. 37 ff. 

55 Pro Musik Verband freier Musikschaffender e.V.: Payment Option Transparency – Eine Studie über die Auswir-
kungen alternativer Abrechnungsmodelle im Musikstreaming, 2.6.2023, S. 44 ff. 

56 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages: Auswirkungen von Musik-Streaming-Diensten auf das 
Musikgeschäft, WD 10 – 3000 – 037/21, 31.08.2021, abgerufen unter: https://www.bundestag.de/re-
source/blob/897728/dcb4179c381372e2965e90467b6e66dd/WD-10-037-21-pdf.pdf.  

https://paymentoptiontransparency.de/
https://paymentoptiontransparency.de/
https://www.bundestag.de/resource/blob/897728/dcb4179c381372e2965e90467b6e66dd/WD-10-037-21-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/897728/dcb4179c381372e2965e90467b6e66dd/WD-10-037-21-pdf.pdf
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kurzen Songs profitieren, die von einem Nutzersegment mit langer Hördauer und wenig Budget 
gehört werden.57 

In einer Studie des französischen Centre National de la Musique (CNM) wird ausgeführt, dass 
sich bei einem Wechsel zum nutzerbasierten Abrechnungsmodell der Einfluss von Vielhörern 
reduziere und Genres wie Rock und Pop gegenüber Rap oder Hip-Hop profitierten.58 Die Auszah-
lungen an Top-Musiker würden sich bei einem Wechsel reduzieren, allerdings könnten die meis-
ten kleineren Künstler hiervon nur in geringem Ausmaß profitieren. 31 Prozent der Streaming-
Nutzer, die viel Musik hörten („heavy user“), erzeugten nach dem Pro Rata-Modell 69 Prozent 
der Einnahmen der Künstler. Nach dem nutzerbasierten Modell würden die Vielnutzer lediglich 
31 Prozent der Einnahmen erzeugen.59            

6. Fazit 

Der Betreiber einer Streaming-Plattform zahlt in den meisten Fällen dem Musiklabel oder -verlag 
eine Lizenzgebühr, von der als Gegenleistung für die Einräumung der Rechte auch der ausübende 
Künstler einen Anteil erhält. Die Höhe dieses Anteils richtet sich nach der konkreten Vertragsge-
staltung zwischen dem jeweiligen Künstler und dem Label.     

Die Plattformen zahlen rund zwei Dittel des Umsatzes an die Rechteinhaber der auf den Plattfor-
men vertretenen Musikstücke aus. Wie dieses Geld unter den Künstlern verteilt wird – nach dem 
Pro Rata- oder dem nutzerbasierten System –, dürfte für die Streaming-Plattformen selbst nicht 
entscheidend sein, da sich die Gesamthöhe der Ausschüttungen bei einem Wechsel des Modells 
für sie nicht ändert. Für die Künstlerinnen und Künstler könnte die Einführung eines nutzerba-
sierten Abrechnungssystems aber zu deutlichen Veränderungen führen: 25,4 Prozent aller Abo-
Umsätze würden laut Studie von Pro Musik unter ihnen umverteilt. Ein solcher Wechsel des Ab-
rechnungssystems könnte auch zu einer Verringerung von Stream-Manipulationen beitragen, da 
Streaming-Einnahmen nicht mehr von der Gesamtzahl der Streams abhängen würden, sondern 
von den monatlich gezahlten Entgelten und den tatsächlich gehörten Künstlern. 

Transparenz-Defizite werden dahingehend beklagt, dass Künstlerinnen und Künstler lediglich 
eine Übersicht darüber erhielten, wie oft ihre Musik gestreamt worden sei. Nicht überprüfbar 
bleibe, wie sich daraus der jeweilige Pro-Play-Preis und der aktuelle Erlös errechne.  

*** 

 

57 Meyn/Kandziora/Albers/Clement: Consequences of Platforms' Remuneration Models for Digital Content: Initial 
Evidence and a Research Agenda for Streaming Services. Journal of the Academy of Marketing Science, 2022, 
abgerufen unter: https://doi.org/10.1007/s11747-022-00875-6; Universität Hamburg: Studie stellt aktuelles Ver-
gütungsmodell von Musikstreamingdiensten infrage, Pressemitteilung 25/22, abgerufen unter: https://www.uni-
hamburg.de/en/newsroom/presse/2022/pm25/pm-25-22.pdf.  

58 Centre national de la musique: Music streaming: impact of UCPS settlement model, Detailed report January 
2021. S. 9, abgerufen unter: https://cnm.fr/wp-content/uploads/2021/03/1_CNM_UCPS_Detailed_report_Janu-
ary2021.pdf.  

59 Centre national de la musique: Music streaming: impact of UCPS settlement model, Detailed report January 
2021. S. 27. 
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